




   

 
 
 

Arbeitsrechtsregelung 
zur Änderung des BAT-KF – Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

 
Vom 24. März 2021 

 
 

§ 1 
Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF 

 
Der Allgemeine Entgeltgruppenplan zum BAT-KF (AEGP-BAT-KF) – Anlage 1 zum BAT-KF, 
der zuletzt durch die Arbeitsrechtsregelung vom 17. Februar 2021 geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 
Die Berufsgruppe 4.3 wird wie folgt geändert: 
 
Anmerkung 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„Unter "technischer Ausbildung" im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals ist der erfolgreiche 
Besuch einer Schule zu verstehen, deren Abschlusszeugnis zum Eintritt in die Laufbahn des 
gehobenen technischen Dienstes berechtigt, sowie der erfolgreiche Besuch einer Schule, die 
in der jeweils geltenden Reichsliste der Fachschulen aufgeführt war, deren 
Abschlusszeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes 
berechtigen. Der erfolgreich abgeschlossene Ausbildungslehrgang zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit ist der technischen Ausbildung im vorgenannten Sinne gleichgestellt.“ 
 
 

§ 2 
Überleitungsregelung 

 
(1) Die Überleitungsregelung gilt für Mitarbeiterinnen mit abgeschlossenem Lehrgang zur 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und entsprechender Tätigkeit soweit sie am 31. März 2021 in 
einem Arbeitsverhältnis stehen, auf das der BAT-KF Anwendung findet und das nach dem 1. 
April 2021 fortbesteht. 
 
(2) Auf diejenigen Mitarbeiterinnen, deren bis zum 31. März 2021 gültige Entgeltgruppe höher 
ist, als die Entgeltgruppe, die sich bei fiktiver Eingruppierung nach dieser 
Arbeitsrechtsregelung, findet diese Arbeitsrechtsregelung keine Anwendung. 
 
(3) Mitarbeiterinnen, deren bis zum 31. März 2021 gültige Entgeltgruppe gleich oder niedriger 
ist, sind gemäß § 10 BAT-KF in eine Entgeltgruppe eingruppiert.  
 
(4) Mitarbeiterinnen, deren bis zum 31. März 2021 gültige Entgeltgruppe niedriger ist, als die 
Entgeltgruppe nach dieser Arbeitsrechtsregelung, werden gemäß § 14 Absatz 4 BAT-KF 
höhergruppiert. Mitarbeiterinnen, deren Entgeltgruppe und Stufe gleichbleiben, behalten diese 
unter Beibehaltung der Stufenlaufzeit.  

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
 
 
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. April 2021 in Kraft. 
 
Dortmund, 24. März 2021                                         Rheinisch-Westfälisch-Lippische 

   Arbeitsrechtliche Kommission 
   Der Vorsitzende 


